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§ 420 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

Was bisher wegen der mit fremden Materialien aufgeführten Gebäude bestimmt worden ist, gilt auch für die Fälle,

wenn ein Feld mit fremden Samen besäet, oder mit fremden P/anzen besetzt worden ist. Ein solcher Zuwachs gehört

dem Eigenthümer des Grundes, wenn anders die Pflanzen schon Wurzel geschlagen haben.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999
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